
REGLEMENT 
 
 

43. Dorffussballturnier am 1. Juli 2023 
Turnplatz Schulhaus Günsberg. 

 

 
 
1. Teilnahmeberechtigt: 
 - Jahrgang 2016 und älter (Anmeldungen werden kontrolliert) 
 
2. Es wird in folgenden Kategorien gespielt: 

Kat. A Jahrgang 2009 - 2016 
Kat. C Alter unbeschränkt. 
Kat. E Mixed , mindestens 3 Damen auf dem Spielfeld, 
 Alter unbeschränkt. 

 
3. Die Anmeldung erfolgt unter Angabe der Spielerliste. Der Turniereinsatz muss am  

Samstag 1. Juli bis 12.00 Uhr an Patrick Wyss oder Daniel Sterki abgegeben werden. 
 
Der Turniereinsatz beträgt: 

-Kat. A Fr.  45.- 
-Kat. C Fr.  60.- 
-Kat. E Fr.  60.- 

 
4. Anmeldeformulare können auf der Ski-Club Günsberg Homepage heruntergeladen 

werden. 
 
5. Anmeldeschluss: Um eine reibungslose Organisation zu gewährleisten, können 

Anmeldungen, die nach Anmeldeschluss eingehen, leider nicht mehr berücksichtigt 
werden. 

 
6. Das Spielfeld misst ca. 45 x 30 m. Die Tore 5 x 2 m. Der Strafraum ist mit einem 9 m 

messenden Halbkreis gezeichnet. 
 
7. Jede Mannschaft besteht aus min. 6 Spielern, die namentlich auf der Anmeldung 

aufgeführt sind.  
 
8. Jede Mannschaft hat das Recht, beliebig oft und fliegend Spieler auszuwechseln.  
 
9. Kategorie E: 
 Tore welche von Damen geschossen werden  zählen  d o p p e l t. 
 
10. Jeder Spieler ist nur für eine Mannschaft in der jewiligen Kategorie spielberechtigt. 
 
11. Ein Spieler, welcher bei einem Spiel vom Schiedsrichter vom Platz gewiesen wird, ist vom 

ganzen Turnier ausgeschlossen. 
 
12. Es darf nur in Turn- und Trainingsschuhen gespielt werden, d.h. Schuhe mit Sohle und Stollen 

aus einem Guss (Gummi oder Plastik) sind statthaft. Barfuss und in Socken zu spielen ist 
untersagt. Das Tragen von Armbanduhren, Siegelringen und Halsketten ist verboten. 

 
13. Die Spieldauer beträgt 10 Minuten und die Seiten werden nicht gewechselt. 

 
14. Es wird grundsätzlich nach den Regeln des SFV gespielt. Die Abseitsregel ist aufgehoben. 

Die Entscheide der Schiedsrichter sind endgültig und unanfechtbar. Proteste können gegen 
eine Gebühr von Fr. 50.- bis spätestens 15 Min. nach dem betreffenden Spiel eingereicht 
werden. Später eingereichte Proteste werden abgewiesen. Die Protestkommission besteht 
aus Mitgliedern des SCG. Ihre Entscheide sind endgültig. Wird der Protest nicht 
gutgeheissen, verfällt die ganze Protestgebühr zu Gunsten des Veranstalters. 

 
15. Jede Mannschaft erhält einen Spielplan zugestellt. Dieser ist für alle Teilnehmer verbindlich. 

Die erst genannte Mannschaft (laut Spielplan) spielt in Richtung Balm und hat Anstoss. Das 
Resultat des jeweiligen Spieles muss von den beiden Mannschaftsführern gemeldet 
werden. Bei Nichtantreten einer Mannschaft werden die Spiele 0:3 forfait erklärt und der 
Turniereinsatz fällt dem Veranstalter zu. In besonderen Fällen entscheidet die Turnierleitung 
allein und endgültig (z.B. bei höherer Gewalt, etc.). 

 
16. Die Mannschaften haben in einem einheitlichen Tenues anzutreten. 
 
17. Bei schlechtem Wetter können die Gruppen- und Finalspiele in ein Penalty-Schiessen 

umgewandelt werden. 
 
18. Die angemeldeten Mannschaften werden ausgelost. 
 
19. Sämtliche Gruppensieger nehmen an den Finalspielen teil. Alle Mannschaften sind 

preisberechtigt. 
 
20. Sämtliche Teilnehmer beteiligen sich auf eigene Rechnung und Gefahr. Für Unfälle, Verluste 

oder Sachschäden wird jede Haftung abgelehnt. 
 
21. In den Umkleidelokalen bitten wir um absolute Reinlichkeit. 
 
22. Wir ersuchen die Mannschaften, die Weisungen und den Spielplan genau einzuhalten. 
 
23. Mit der Anmeldung erklärt sich jeder Spieler mit dem Reglement einverstanden und achtet 

damit die Entscheide der Schiedsrichter und der Turnierkommission.  
 
24. Bei Punktegleicheit in einer Gruppe wir in folgender Folge rangiert. 

1. Tordifferenz; 2. Direkte Begegnung; 3. Penalty - Schiessen 
 
25. Regeln Penalty - Schiessen: 

Je 5 Versuche pro Team (5 Spieler), bei gleichstand je 1 Versuch. 


